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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 10/15

Vom 21. Dezember 2015
Gz.: 33.1 - 51420

Festlegungen 
zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Zur Vorbereitung, Organisation und Durchführung zentraler 
schriftlicher Abiturprüfungen im Schuljahr 2016/2017 wer-
den folgende Festlegungen gemäß § 22 und 23 der Gymna-
siale-Oberstufe-Verordnung (GOSTV) vom 21. August 2009 
(GVBl. II S. 578), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Juli 
2015 (GVBl. II Nr. 33) geändert worden sind, veröffentlicht.

1. Teilnehmende, Personenkreis

1.1 Gemeinsame Fächer im Zentralabitur 2017 in Berlin 
und Brandenburg

Im Schuljahr 2016/2017 erfolgt im Land Berlin in den Leis-
tungskursen und im Land Brandenburg in den Kursen auf erhöh-
tem Anforderungsniveau die schriftliche Abiturprüfung in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch auf 
der Grundlage weitgehend gemeinsamer Aufgabenstellungen.

1.2 Landeseigene Abiturprüfung

In den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, Phy-
sik und Politische Bildung wird die schriftliche Abiturprüfung 
in den Kursen auf erhöhtem Anforderungsniveau mit zentralen 
Aufgabenstellungen auf der Grundlage landeseigener Aufga-
benstellungen durchgeführt.

In den übrigen Fächern werden die Aufgabenvorschläge dezen-
tral erarbeitet.

2. Aufgabenvorschläge, Aufgabenstellungen und Auswahl- 
möglichkeiten

2.1 Grundsätze

Für jedes Abiturprüfungsfach wird je ein Aufgabenvorschlag 
für den Prüfungstermin zur Verfügung gestellt. Des Weiteren 
wird im Bedarfsfall ein Reservesatz elektronisch bereitgestellt. 
Die Aufgabenvorschläge gemäß Satz 1 und 2 setzen sich aus

a) mehreren Aufgabenstellungen (Arbeitsanweisungen)  ein-
schließlich dem gegebenenfalls zu bearbeitenden Material, 
der Benennung der gegebenenfalls jeweils vorgesehenen 
besonderen Hilfsmittel und

b) den Beschreibungen der erwarteten Leistung (Erwartungs-
horizonte) einschließlich Angaben zur Bewertung

zusammen. Die Unterlagen unter Buchstabe a) sind für die Prüf-
linge und die unter b) ausschließlich für Lehrkräfte bestimmt.

2.2 Auswahlmöglichkeiten

Ein Aufgabenvorschlag enthält Wahlmöglichkeiten für die 
Prüflinge. Die Einzelheiten zur Auswahl bestimmen sich nach 
den in den jeweiligen Prüfungsschwerpunkten enthaltenen Vor-
gaben.

2.3 Zusammenstellung und Aufbewahrung

Die Aufgabenvorschläge werden der Schulleitung zugesandt 
und von ihr der oder dem Prüfungsvorsitzenden übergeben.

Die oder der Prüfungsvorsitzende verwahrt die Aufgabenvor-
schläge so, dass Unberechtigte keinen Zugriff haben und stellt 
sicher, dass zu dem vom für Schule zuständigen Ministerium 
festgelegten Termin die Vollständigkeit und Korrektheit der 
Aufgabenstellungen überprüft wird.

Dies erfolgt in der Regel durch die Lehrkraft, die im zweiten 
Schuljahr der Qualifikationsphase in dem Abiturprüfungsfach 
den regelmäßigen Unterricht erteilt hat. Das für Schule zustän-
dige Ministerium teilt der Schule den Termin gemäß Satz 1 
rechtzeitig vor Beginn der Abiturprüfung mit.

Die für alle Prüflinge des jeweiligen Kurses überprüften Auf-
gabenstellungen übergibt die Lehrkraft bei vorzeitiger Öffnung 
der oder dem Prüfungsvorsitzenden zur sicheren Verwahrung 
bis zum Prüfungstag. Die nicht für die Prüflinge vorgesehenen 
Beschreibungen der erwarteten Leistungen (Erwartungshori-
zonte) einschließlich der Angaben zur Bewertung sind eben-
falls sicher zu verwahren.

2.4 Aufgabenvorschläge für individuelle Nachschreibeter-
mine

In den zentralen schriftlichen Abiturprüfungsfächern werden, 
wenn Prüflinge die zentral festgelegten Hauptprüfungs- und 
Nachschreibetermine nicht wahrnehmen konnten, für individu-
elle Nachschreibetermine keine zentralen Prüfungsaufgaben 
zur Verfügung gestellt. In diesem Fall sind durch die Schule 
zwei Aufgabenvorschläge vorzubereiten. Eine Aufgabenstel-
lung wird dem Prüfling vorgelegt. Der zweite Aufgabenvor-
schlag dient der Schulaufsicht als Reservesatz im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens. Abweichend von Nummer 14 
Absatz 2 VV-GOSTV entfällt eine Wahlmöglichkeit für den 
Prüfling.

Die Aufgabenvorschläge werden in der Regel von der Lehrkraft 
erarbeitet, die im zweiten Schuljahr der Qualifikationsphase in 
dem Abiturprüfungsfach den regelmäßigen Unterricht erteilt 
hat.

Die Genehmigung dieser Aufgabenvorschläge erfolgt durch 
die Schulrätin oder den Schulrat mit der Zuständigkeit für die 
gymnasiale Oberstufe der weiterführenden allgemeinbildenden 
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Schulen in Abstimmung mit und in Vertretung für die Schulrä-
tin oder den Schulrat mit der Zuständigkeit für das Fach.

3. Korrekturverfahren

Für die Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeit gemäß § 24 
GOSTV und Nummer 15 Absatz 1 und 2 sowie Absatz 4 der 
Verwaltungsvorschriften zur Gymnasiale-Oberstufe-Verord-
nung (VV-GOSTV) sind die in den Anlagen 1 bis 10 aufge-
führten Korrekturzeichen zu verwenden. Kombinationen von 
Korrekturzeichen sind zulässig. 

Einzelne Lösungsansätze oder Erkenntnisse oder Formulierun-
gen, die positiv vom Erwartungshorizont abweichen, werden 
durch entsprechende Randbemerkungen gekennzeichnet.

4. Beurteilungsverfahren

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeit erfolgt gemäß 
§ 24 GOSTV und Nummer 15 Absatz 1 und 2 VV-GOSTV. Die 
Bewertung in den einzelnen Fächern erfolgt gemäß den Grund-
sätzen in den Anlagen 1 bis 10.

Die Einordnung der erbrachten Leistung erfolgt gemäß der 
nachfolgenden Tabelle:

ab … % Punkte Note
95 15 1+ 
90 14 1
85 13 1-
80 12 2+
75 11 2
70 10 2-
65 9 3+
60 8 3
55 7 3-
50 6 4+
45 5 4
36 4 4-
27 3 5+
18 2 5
9 1 5-
0 0 6

Die abschließende Bewertung der Prüfungsarbeit erfolgt in 
Punkten.

Die Festsetzung der Note erfolgt gemäß Nummer 15 Absatz 2 
bis 5 VV-GOSTV.

5. Verbindliche Vorgaben für Inhalte, Themen und Me-
thoden (Prüfungsschwerpunkte)

Für die Fächer der zentralen schriftlichen Abiturprüfungen gel-
ten pro Fach die gemäß Anlage 3 der VV-Rahmenlehrplan und 
curricularen Materialien vom 5. September 2012 (ABl.MBJS 
S. 406), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 23. Juli 
2015 (ABl. S. 172) geändert worden sind, gültigen Rahmen-
lehrpläne und Vorläufigen Rahmenlehrpläne.

Die Prüfungsschwerpunkte für die schriftlichen Abiturprü-
fungsfächer stehen auf dem Brandenburgischen Bildungsser-
ver zur Verfügung und sind unter http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/unterricht/pruefungen/abitur-brandenburg/ 
abrufbar. 

6.	 Information	der	Prüflinge	

Die Prüflinge sind in geeigneter Weise über den Inhalt dieses 
Rundschreibens einschließlich der Anlagen zu informieren.

7. Information der Lehrkräfte

Aktuelle bzw. ergänzende Informationen für Lehrkräfte finden 
sich im Internet unter http://bildungsserver.berlin-brandenburg.
de/unterricht/pruefungen/abitur-brandenburg/.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
in Kraft und am 31. Juli 2017 außer Kraft.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 1 Biologie

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Biologie -

Für das Fach Biologie gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen. 

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 1 Biologie

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen
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inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
Rechenfehler
Folgefehler
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.

S
A

WW
B

M
T
W

ul

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 2 Chemie

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Chemie -

Für das Fach Chemie gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Un-
tersuchungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten 
Aufgaben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont 
nicht aufge-führte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 
Absatz 4 VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Mut-
tersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen. 

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 2 Chemie

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen
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inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
Rechenfehler
Folgefehler
ungenau
unvollständig
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Grammatik einschließlich Satzbaufehler
Auslassungsfehler
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Interpunktion
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.
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WW
B

M
T
W

ul

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prü-fungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 3 Deutsch

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur

- Deutsch -

Für das Fach Deutsch gilt in Übereinstimmung mit den Hinweisen zur Prüfungsdurchführung zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife (Kapitel 3 in den Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife [Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 18.10.2012]) und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Auf-
gaben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht 
aufgeführte, aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. 

In den Erwartungshorizonten werden allgemeine und spezifische Leistungsanforderungen sowie für die jeweilige Aufgabenart die An-
forderungen an eine gute (11 Punkte) und an eine ausreichende (5 Punkte) Leistung bezogen auf die einzelne Teilleistung tabellarisch 
dargestellt. Die Bewertung der sprachlichen Richtigkeit erfolgt unter Nutzung der Korrekturzeichen für das Fach Deutsch zur sprach-
lichen Kompetenz - siehe unten - und wird in die der Darstellungsleistung integriert; die Ermittlung eines Fehlerquotienten entfällt.

Die abschließende Bewertung basiert auf einer Gewichtung der Beurteilungsbereiche, wie sie zu den jeweiligen Aufgabenarten ausge-
wiesen sind, und erfolgt mit einer Bewertung gemäß Nummer 6 Absatz 4 VV-Leistungsbewertung. Die Notenbildung erfolgt auf der 
Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Außerdem bilden sprachliche Ausdrucksfähigkeit, stilistische Gestaltung, 
Klarheit des Aufbaus und sprachliche Richtigkeit neben der inhaltlichen Darstellung und Argumentation eine wesentliche Grundlage 
für die Gesamtbewertung der schriftlichen Abiturarbeit.
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 3 Deutsch

Korrekturzeichen für das Fach Deutsch

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen
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inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
ungenau
unvollständig

I/f
Lg
Th
Bg
Zg
BL

Fs
ug
uv

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen

D
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st
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Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung
Grammatik einschließlich Satzbaufehler
Auslassungsfehler

R
G
V

Interpunktion
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen

Z
__

Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.

S
A

WW
B

M
T
W

ul
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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
Rundschreiben 10/15
Regelungen zu den zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2017

Anlage 4 Englisch

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur

- Englisch -

Für das Fach Englisch gilt in Übereinstimmung mit den Hinweisen zur Prüfungsdurchführung zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife (Kapitel 3 in den Bildungsstandards im Fach Englisch für die Allgemeine Hochschulreife [Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 18.10.2012]) und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Un-
tersuchungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten 
Aufgaben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont 
nicht aufgeführte, aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die Korrektur schließt mit einer Bewertung gemäß Nummer 6 
Absatz 4 VV-Leistungsbewertung.

Die Bewertung der sprachlichen Leistung erfolgt an Hand der kompetenzorientierten Deskriptoren für die Bewertung der sprachlichen 
Leistung im Fach Englisch. Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Maße die Verstöße gegen die sprachliche Norm die Kommuni-
kation beeinträchtigen. Verstöße gegen die sprachliche Norm werden mit Hilfe der Korrekturzeichen für das Fach Englisch zur sprach-
lichen Kompetenz ausgewiesen. Durch Unterstreichen des jeweiligen Korrekturzeichens (z. B. G) wird die kommunikative Relevanz 
eines sprachlichen Verstoßes kenntlich gemacht. 

Die Beurteilung der inhaltlichen Leistung erfolgt auf Grundlage der im Erwartungshorizont für die jeweilige Aufgabenstellung ausge-
wiesenen spezifischen Anforderungen an eine gute (11 Punkte) und eine ausreichende (5 Punkte) Leistung und an Hand der kompeten-
zorientierten Deskriptoren für die Bewertung der inhaltlichen Leistung im Fach Englisch. Die Teilnote für den Inhalt wird entsprechend 
der für die einzelnen Aufgaben in der Aufgabenstellung ausgewiesenen prozentualen Gewichtung ermittelt. Grundsätzlich entbindet 
die nummerische Ermittlung der Leistung nicht von der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Bewertung der Prüfungsleistung. Eine gute 
inhaltliche Leistung (11 Punkte) liegt nur dann vor, wenn die Arbeit auf alle Teile der Aufgabe eingeht. 

Inhaltliche und sprachliche Leistung sind jeweils als Ganzes zu sehen und jeweils mit einer Teilnote zu bewerten. Die sprachliche Leis-
tung geht mit 60 %, die inhaltliche Leistung mit 40 % in die Bewertung ein. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung 
schließt eine Gesamtnote von mehr als 3 Punkten der einfachen Wertung aus. 
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Anlage 4 Englisch

Korrekturzeichen für das Fach Englisch

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen

V
er

st
eh

en
sl

ei
st

un
g/

A
rg

um
en

ta
tio

ns
le

is
tu

ng

Fa
ch

lic
he

 K
om

pe
te

nz

inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
ungenau
unvollständig

I/f
Lg
Th
Bg
Zg
BL

Fs
ug
uv

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrekturzeichen

D
ar

st
el

lu
ng

sl
ei

st
un

g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

Grammatik G
Auslassungsfehler V
Ausdruck A
falsche Wortwahl WW
unsachgemäßer Gebrauch des Modus M
unsachgemäßer Tempusgebrauch T
Satzbau, syntaktische Mängel S
Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung, R
Unleserlich Ul
Interpunktion Z
fehlende I-Punkte __
Wiederholungsfehler s. o.
Verstoß gegen Stilebene St
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen B
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Anlage 5 Französisch

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur

- Französisch -

Für das Fach Französisch gilt in Übereinstimmung mit den Hinweisen zur Prüfungsdurchführung zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife (Kapitel 3 in den Bildungsstandards im Fach Französisch für die Allgemeine Hochschulreife [Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 18.10.2012]) und der GOSTV grundsätzlich: 

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Un-
tersuchungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten 
Aufgaben durch gelungene Beiträge geför-dert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont 
nicht aufgeführte, aber gleichwertige Lösungen sind zu berücksichtigen. Die Korrektur schließt mit einer Bewertung gemäß Nummer 6 
Absatz 4 VV-Leistungsbewertung. 

Die Bewertung der sprachlichen Leistung erfolgt an Hand der kompetenzorientierten Deskriptoren für die Bewertung der sprachlichen 
Leistung im Fach Französisch. Dabei ist zu berücksichtigen, in wel-chem Maße die Verstöße gegen die sprachliche Norm die Kom-
munikation beeinträchtigen. Verstöße gegen die sprachliche Norm werden mit Hilfe der Korrekturzeichen für das Fach Französisch 
zur sprachlichen Kompetenz ausgewiesen. Durch Unterstreichen des jeweiligen Korrekturzeichens (z. B. G) wird die kommunikative 
Relevanz eines sprachlichen Verstoßes kenntlich gemacht. 

Die Beurteilung der inhaltlichen Leistung erfolgt auf Grundlage der im Erwartungshorizont für die jeweilige Aufgabenstellung ausge-
wiesenen spezifischen Anforderungen an eine gute (11 Punkte) und eine ausreichende (5 Punkte) Leistung und an Hand der kompe-
tenzorientierten Deskriptoren für die Bewertung der inhaltlichen Leistung im Fach Französisch. Die Teilnote für den Inhalt wird ent-
sprechend der für die einzelnen Aufgaben in der Aufgabenstellung ausgewiesenen prozentualen Gewichtung ermittelt. Grundsätzlich 
entbindet die nummerische Ermittlung der Leistung nicht von der Not-wendigkeit einer ganzheitlichen Bewertung der Prüfungsleis-
tung. Eine gute inhaltliche Leistung (11 Punkte) liegt nur dann vor, wenn die Arbeit auf alle Teile der Aufgabe eingeht. 

Inhaltliche und sprachliche Leistung sind jeweils als Ganzes zu sehen und jeweils mit einer Teilnote zu bewerten. Die sprachliche Leis-
tung geht mit 60 %, die inhaltliche Leistung mit 40 % in die Bewertung ein. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung 
schließt eine Gesamtnote von mehr als 3 Punkten der einfachen Wertung aus. 
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Anlage 5 Französisch

Korrekturzeichen für das Fach Französisch

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen

V
er
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en

ta
tio

ns
le

is
tu

ng

Fa
ch

lic
he
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te

nz

inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
ungenau
unvollständig

I/f
Lg
Th
Bg
Zg
BL

Fs
ug
uv

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrekturzeichen

D
ar

st
el
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ng

sl
ei

st
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g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

Grammatik einschließlich Satzbaufehler G
Auslassungsfehler V
falsche Wortwahl WW
unsachgemäßer Gebrauch des Modus M
unsachgemäßer Tempusgebrauch T
ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel S
Rechtschreibung, auch Akzentfehler R
Interpunktion Z
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen __
Wiederholungsfehler s. o.
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen B
Unleserlich Ul
Verstoß gegen Stilebene St
Ungeschickter Ausdruck, bezogen auf komplexe Darstellungen 
(unidiomatische Wortgruppen bzw. Kollokationen) A
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Anlage 6 Geografie

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

-	Geografie	-

Für das Fach Geografie	gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen. 

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Anlage 6 Geografie

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen
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inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
Rechenfehler
Folgefehler
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.

S
A
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B

M
T
W

ul

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Anlage 7 Geschichte

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Geschichte -

Für das Fach Geschichte gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen. 

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Anlage 7 Geschichte

Korrekturzeichen
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fehlende/falsche Begründung
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.

S
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M
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ul

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Anlage 8 Mathematik

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Mathematik -

Für das Fach Mathematik gilt in Übereinstimmung mit den Hinweisen zur Prüfungsdurchführung zum Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife (Kapitel 3 in den Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife [Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 18.10.2012]) und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen.

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten  zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.

Eine Bewertung mit „gut“ (11 Punkte) setzt voraus, dass annähernd vier Fünftel der Gesamtleistung erbracht worden sind, wobei Leis-
tungen in allen drei Anforderungsbereichen erbracht worden sein müssen. Eine Bewertung mit „ausreichend“ (05 Punkte) setzt voraus, 
dass über den Anforderungsbereich I hinaus auch Leistungen in einem weiteren Anforderungsbereich und annähernd die Hälfte der 
erwarteten Gesamtleistung erbracht worden sind.  
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Anlage 8 Mathematik

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
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Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
Rechenfehler
Folgefehler
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unvollständig

I/f
Lg
Th
Bg
Zg
BL

Df
Fs
Rf
Ff
ug
uv

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
zeichen ga

nz
er

 
Fe

hl
er

ha
lb

er
 

Fe
hl

er

D
ar

st
el

lu
ng

sl
ei

st
un

g

Sp
ra

ch
lic

he
 K

om
pe

te
nz

Fe
hl

er
 im

 S
in

ne
 d

er
 

B
ew

er
tu

ng
sg

ru
nd

sä
tz

e Rechtschreibung einschließlich Silbentrennung
Grammatik einschließlich Satzbaufehler
Auslassungsfehler

R
G
V

X
X
X

Interpunktion
fehlende I-Punkte und Umlautzeichen
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.

S
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M
T
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ul

Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Anlage 9 Physik

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Physik -

Für das Fach Physik gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen.

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten  zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Anlage 9 Physik

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
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Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
Rechenfehler
Folgefehler
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.
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Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Anlage 10 Politische Bildung

Bewertung einer Prüfungsleistung im Zentralabitur 

- Politische Bildung -

Für das Fach Politische Bildung gilt in Übereinstimmung mit den gültigen EPA und der GOSTV grundsätzlich:

Aus der Korrektur der schriftlichen Arbeit muss hervorgehen, welcher Wert den von dem Prüfling vorgebrachten Lösungen, Untersu-
chungsergebnissen oder Argumenten beigemessen wird und wie weit die Schülerin oder der Schüler die Lösung der gestellten Aufga-
ben durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beeinträchtigt hat. Im Erwartungshorizont nicht auf-
geführte, aber gleichwertige Lösungen und Lösungswege sind zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt gemäß Nummer 6 Absatz 4 
VV-Leistungsbewertung. Dabei führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 
(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu einem Abzug von bis zu 2 Punkten der Leistungsbewertung.

Zur Gewichtung der genannten schwerwiegenden und gehäuften Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gilt die folgende Regel:

Bei einem Fehlerquotienten ab 3,0 (= 3 Fehler auf 100 Wörter) wird ein Punkt abgezogen.

Dabei gelten Fehler, die mit den Korrekturzeichen R, G, V gekennzeichnet sind, als ganze Fehler, andere als halbe Fehler. Dazu sind die 
in der unten stehenden Übersicht enthaltenen Korrekturzeichen zu berücksichtigen. Ein Punktabzug ist gegebenenfalls durch Angabe 
des Fehlerquotienten zu begründen.

Die Wortzahl wird im Rahmen der Erstkorrektur ermittelt.

Die Notenbildung erfolgt auf der Grundlage der Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Dabei ist die jeweilige Verstehens-, Ar-
gumentations-, Gestaltungs- und Darstellungsleistung ausgewogen zu berücksichtigen. Bei der Zuweisung von Bewertungseinheiten 
zu einem Lösungsschritt sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, um unter anderem die Schlüssigkeit der Argumentation zu 
erfassen. Eine Notenbildung durch Addition von auf die Anforderungsbereiche bezogenen Teilnoten ist unzulässig.
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Anlage 10 Politische Bildung

Korrekturzeichen

Leistungsebene Verstöße/Defizite Korrektur-
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inhaltlich/fachlich falsch
Verstoß gegen (fachliche) Logik
Thema/Aufgabenstellung nicht beachtet
fehlende/falsche Begründung
Zusammenhang unklar
fehlender Beleg/falsch zitiert/fehlerhafter Materialbezug

Definition fehlerhaft
Fachsprache (nicht angewandt oder fehlerhaft)
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Wiederholungsfehler 

ungeschickter Satzbau, syntaktische Mängel
ungeschickter Ausdruck bezogen auf komplexe Darstellung 
(Wortgruppe, Satz)
ungeschickte/falsche Wortwahl
unklar gesetzte Beziehungen im Satz oder zwischen Sätzen

unsachgemäßer Gebrauch des Modus
unsachgemäßer Tempusgebrauch
unbegründete Wiederholung (z. B. Wortwahl, aber auch in-
haltliche Wiederholung)
unleserlich

s. o.
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Hinweis zum Zählen der Wörter 

Der Fehlerquotient ist zu ermitteln, wenn die vom Prüfling geschriebene Anzahl der Wörter 100 übersteigt. Der Prüfling zählt die Wör-
ter außerhalb der Arbeitszeit und schreibt den Wert unter die Prüfungsarbeit. Im Rahmen der Ermittlung des Fehlerquotienten wird die 
Anzahl der vom Prüfling gezählten Wörter von der erstkorrigierenden Lehrkraft überprüft.
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Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
Regionalstelle Cottbus
Herrn Gerald Boese
Blechenstraße 1
03046 Cottbus.

II. Regionalstelle Neuruppin

Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender Schul-
leiter an einer Grundschule

Grundschule Karstädt
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 25
19357 Karstädt

- Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesen-
heit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverantwortli-
che Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungs-
plan; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde-
rung der Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 
zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der Schul-

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Lehrerbildung ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, in nachfolgenden Regionalstellen Stel-
len für Schulleitungsfunktionen neu zu besetzen:

I. Regionalstelle Cottbus

Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Oberschule

Ludwig Witthöft Oberschule Wildau
Karl-Marx-Straße 108
15745 Wildau

- Besetzung zum 01.08.2016 -

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der Be-
schlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in enger 
Zusammenarbeit mit dem Schulträger und der Regionalstelle; 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unter-
richtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluie-
rung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnden Organisation auf der Grundlage eines pädagogi-
schen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstu-
fe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusam-
menarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwar-
tet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten 
besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.
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de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
Regionalstelle Neuruppin
Herrn Kowalzik
Trenckmannstraße 15  
16816 Neuruppin.

aufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs- und Or-
ganisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Enga-
gement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Branden-
burg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa-
tion des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/einem 
tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der Besol-
dungsgruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellvertre-
tender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung in der 
Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt 
nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
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